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 Veröffentlicht am 02.07.1991

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §103 Abs2;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Die Beschwerde an den VwGH gegen eine Au9orderung zur Lenkerauskunft ist unzulässig. Erst im Zusammenhang mit

einem allfälligen Strafverfahren wegen Übertretung nach § 103 Abs 2 KFG, welches ausreichende Möglichkeiten zur

Abwehr der Folgen der Nichtbeachtung der Auskunftsp?icht, insbesondere in Ansehung von rechtswidrigen oder

rechtsunwirksamen Aufforderungen bietet, können die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes angerufen werden.

Schlagworte

Offenbare Unzuständigkeit des VwGH Mangelnder Bescheidcharakter Bescheidbegriff Allgemein
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